










Privater GestalWngsplan Reech 	 Vorschriften 

Die unterzeichneten Grundeigentümer stellen, gestützt auf §§ 85 ff PBG, den privaten Ges-
taltungsplan "Reech" auf mit folgenden Bestimmungen: 

Art. 1 	Ziel 

1) Rechtsgrundlage 
für bodenunab-
hüngigen Inten-
sivlandwirt-
schaftsbetrieb 

Mit dem privaten Gestaltungsplan wird im Sinne von Art. 16 RPG sowie 
Art. 37 und 38 RPV die Rechtsgrundlage geschaffen, im Gebiet Reech ei-
nen bodenunabhängigen Intensivlandwirtschaftsbetrieb mit beheizbaren 
Treibhäusern zu realisieren. 

Art. 2 

1) Zweck 

2) Nutzweise 

3) Ligenproduktion 
> 50% 

Zweck 

Der Gestaltungsplan bezweckt in erster Linie, die Abwärme aus dem an-
grenzenden Biomassenkraftwerk einem sinnvollen Verwendungszweck 
zuzuführen. 

Die Bauten und Anlagen haben der Aufbereitung, der Lagerung oder dem 
Verkauf landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Produkte zu dienen und 
dürfen nicht industriell-gewerblicher Art sein. 

Die auf dem Areal verkauften Produkte müssen zu mehr als der Hälfte auf 
dem Betrieb erzeugt werden. 

Art. 3 	FlefAancisiik 

1) Bestandteile 	Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Vorschriften und 
dem zugehörigen Plan Mst. 1:500 zusammen. 

Art. 	 Celtunfr ;hereich 

1) Perimeter 	Der im zugehörigen Plan eingetragene Perimeter ist massgebend für den 
Geltungsbereich der nachfolgenden Vorschriften. 

Art. 	 ErGanzendes Hecht 

1) RPC; PBG, 
BauO 

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts Abweichendes bestimmen, 
gelten die Vorschriften der Bauordnung (BauO) der Gemeinde W&ningen, 
das Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie das eidg. 'Zaumplanungsge-
setz (RPG). 
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